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1. Einleitung und Uberblick Schulen

Im Kanton Zug ist der Ubertritt von der Sekundarschule an die kantonalen Mittelschulen (Kurzzeit-
gymnasium, Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule und lehrbegleitende Berufsmaturitatsschu-
len) prifungsfrei. Ziel des priifungsfreien Ubertrittsverfahrens ist, die Schiilerinnen und Schiiler
entsprechend ihren Fahigkeiten, Interessen und ihrer mutmasslichen Entwicklung derjenigen kan-
tonalen Mittelschule bzw. lehrbegleitenden Berufsmaturitdtsschule zuzuweisen, in der sie am bes-
ten, d. h. ihren Begabungen und Neigungen entsprechend, geférdert werden kénnen.

Die im Kanton Zug bestehenden kantonalen Mittelschulen und lehrbegleitende Berufsmaturitats-
schulen sind in der Folge kurz beschrieben:

Kurzzeit- Das Kurzzeitgymnasium fihrt Schulerinnen und Schiler im Anschluss an die
CVULGESIDT M 2. oder 3. Sekundarklasse in vier Jahren zur gesamtschweizerisch anerkannten
gymnasialen Maturitat. Diese ermoglicht den freien Zugang zu allen Studienrich-
tungen der Universitaten, der ETH und der Padagogischen Hochschulen.

VEELAEVEEN Die Wirtschaftsmittelschule (WMS) der Kantonsschule Zug bildet Jugendliche in
I TN einer Vollzeitausbildung zur Kauffrau EFZ / zum Kaufmann EFZ aus. Am Ende der
Ausbildung erhalten die Schiilerinnen und Schiiler das Eidgendssische Fahigkeits-
zeugnis, das zum Eintritt in das Berufsleben befahigt, und die Berufsmaturitat mit
Ausrichtung Wirtschaft und Dienstleistung, Typ Wirtschaft, die prifungsfrei in die
mit ihrem Beruf verwandten Fachhochschulen fuhrt. Das Absolvieren einer mehr-
sprachigen Berufsmaturitat ist moglich. Via Passerelle ist der Zugang zu einer Uni-
versitat gewahrleistet.

e 11BN Die Fachmittelschule (FMS) bietet vertiefte Allgemeinbildung und eine Spezialisie-
schule rung in den Berufsfeldern Gesundheit, Padagogik oder Soziale Arbeit an. Die FMS
bereitet die Schilerinnen und Schiler auf eine Berufsausbildung an Héheren Fach-
schulen, Fachhochschulen und Padagogischen Hochschulen vor. Die ersten drei
Jahre werden mit dem Fachmittelschulausweis abgeschlossen. Dieser ermdglicht
einen direkten Zugang zu einer Ausbildung an einer Héheren Fachschule. Wer an
einer Fachhochschule oder an einer Padagogischen Hochschule weiterstudieren
modchte, erwirbt im vierten Jahr zusatzlich die Fachmaturitat. Via Passerelle ist der
Zugang zu einer Universitat gewahrleistet.

(LT IO Die lehrbegleitende Berufsmaturitédtsschule (BMS) verbindet eine berufliche
tende Be- Grundbildung (Berufslehre) mit erweiterter, vertiefender Allgemeinbildung. Berufs-
A uEL e maturandinnen und Berufsmaturanden verfiigen dadurch Uber eine doppelte Qua-
e L L o lifikation: eine fachliche Professionalitat und eine allgemeine Studierfahigkeit. Mit
der Berufsmaturitat kénnen sie prifungsfrei das mit ihrem Beruf verwandte Studi-
um an einer Fachhochschule aufnehmen oder via Passerelle den Zugang zu einer
Universitat erlangen.

Die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten, deren Kindern und den Lehrpersonen er-
maglicht es, gemeinsam die passende Schul- bzw. Berufslaufbahn fiir die Jugendlichen zu wéahlen.
Die vorliegende Informationsschrift unterstiitzt die Beteiligten in diesem Zuweisungsprozess.


https://zg.ch/de/bildung/bildungssystem/uebertritte/uebertritt2#uebertritt2sek2
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/wms
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/fachmittelschule
https://zg.ch/de/bildung/berufslehre/berufsmaturitaet/bm_waehrend_der_lehre#aufnahmeanmeldung

2. Das priifungsfreie Ubertrittsverfahren

Nachfolgend sind die wichtigsten Elemente des Ubertrittsverfahrens zusammengefasst:

(A) Zuweisungsgesprach'’
— flr Kurzzeitgymnasium: das Zuweisungsgesprach findet in der 2. Sekundarklasse statt

— fir Kurzzeitgymnasium, FMS, WMS, lehrbegleitende Berufsmaturitatsschule:
das Zuweisungsgesprach findet in der 3. Sekundarklasse statt

v v v v

(B) Zuweisungskriterien inkl. Erfahrungsnote / Orientierungswert

Kurzzeitgymnasium FMS WMS Berufsmaturitdtsschule

Orientierungswert: 5.2 Orientierungswert: 5.0 Orientierungswert: 5.0 Orientierungswert: 5.0

(C) Zuweisungsentscheid’

Entsprechen die Fahigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und die mutmassliche Entwicklung der
Schulerin, des Schilers den Voraussetzungen der kantonalen Mittelschule bzw. der lehrbeglei-
tenden Berufsmaturitatsschule?

Sind sich Klassenlehrperson und Erziehungsberechtigte diesbeziglich einig?

falls JA falls NEIN
Der Zuweisungsentscheid wird unterzeichnet. (D) Abklarungstest fiir kantonale Mittelschu-
Die Erziehungsberechtigten leiten den Ent- le: Die Schilerin, der Schuler kann — sofern die
scheid mit dem Anmeldeformular weiter: Anmeldevoraussetzungen gegeben sind — einen
_an die kantonale Mittelschule Abklarungstest absolvieren (Anmeldung bis

(bis spatestens 18. Marz KZG bzw. 20. Marz 20. Marz). Die Ubertrittskommission Il trifft

FMS und WMS) schliesslich den beschwerdefahigen Entscheid.
—fiir lehrbegleitende Berufsmaturitatsschule ~ (E) Aufnahmepriifung an lehrbegleitende

an das Amt fiir Berufsbildung Berufsmaturitatsschule: Die Schiilerin, der

(bis Ende Marz) Schiler kann eine Aufnahmeprifung absolvie-

ren (Anmeldung bis Ende Marz).

3. Rechtsgrundlagen

— Ubertritt in die kantonalen Mittelschulen: Reglement tiber die Promotion an den dffentlichen
Schulen vom 5. Juni 1982 (BGS 412.113);

—  Ubertritt in die lehrbegleitenden Berufsmaturitatsschulen: Ausfiihrungsbestimmungen 1 zum
Einfihrungsgesetz Berufsbildung vom 5. Juni 2012 (BGS 413.111).

T Fur Kurzzeitgymnasium, FMS, WMS: bis 15. Marz; fir lehrbegleitende Berufsmaturitat: Ende Marz.


https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/412.113
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/413.111

4, Die Elemente des priifungsfreien Ubertrittsverfahrens
(A) Zuweisungsgesprich

Die Klassenlehrperson der 2. bzw. der 3. Klasse der Sekundarschule ermittelt im Zuweisungsge-

sprach mit den Erziehungsberechtigten und der Schiilerin, dem Schiiler, ob die Fahigkeiten, Inte-
ressen und die mutmassliche Entwicklung der Schilerin bzw. des Schilers der gewlinschten kan-
tonalen Mittelschule bzw. lehrbegleitenden Berufsmaturitdtsschule entsprechen. Die Klassenlehr-
person berilcksichtigt beim Entscheid auch die Beurteilung der anderen Lehrpersonen der betref-
fenden Schulerin, des betreffenden Schilers.

(B) Zuweisungskriterien

Die Zuweisung an eine kantonale Mittelschule bzw. an eine lehrbegleitende Berufsmaturitatsschule
basiert auf der Gesamtbeurteilung verschiedener Faktoren. Fir den Zuweisungsentscheid sind fol-
gende Kriterien massgebend:

a) Besuch des Niveaus A in den Niveaufachern;

b) die Leistungen in den Fachern, welche die Erfahrungsnote bilden. Fiir den Eintritt ins Kurzzeit-
gymnasium gilt bei der Erfahrungsnote (siehe unten) ein Orientierungswert von 5.2, fir den
Eintritt in die FMS und WMS sowie in die lehrbegleitende Berufsmaturitatsschule gilt ein Orien-
tierungswert von 5.0;

c) der Verlauf der Entwicklung der Schilerin, des Schilers im ersten Semester des Schuljahrs,
an dessen Ende ein Ubertritt in eine kantonale Mittelschule bzw. in die lehrbegleitende Be-
rufsmaturitatsschule beabsichtigt ist;

d) die sozialen und personalen Kompetenzen der Schiilerin, des Schiilers;

e) die Neigungen und Interessen der Schilerin, des Schilers.

Die Erfahrungsnote wird mit den Zeugnisnoten wie folgt berechnet: Die Summe aus Deutsch,
Englisch, Franzdsisch, Mathematik verdoppelt und dem Durchschnitt aus «Raume, Zeiten, Gesell-
schaften» und «Natur und Technik» wird durch sechs geteilt.2

Der Orientierungswert ist ein Notenwert, an welchem sich die Lehrpersonen orientieren kdnnen.
Er ist kein fixer Mindestdurchschnitt, das heisst, dass die Erfahrungsnote der Schilerin, des Sch -
lers vom Orientierungswert abweichen kann.

Die Lehrperson halt entsprechende Feststellungen in den Beobachtungs- und Beurteilungsunterla-
gen fest.

(C) Zuweisungsentscheid

Die Erziehungsberechtigten leiten den Zuweisungsentscheid mit dem Anmeldeformular bis spates-
tens 18. Marz an die betreffende Schule, bei lehrbegleitenden Berufsmaturitdtsschulen bis Ende
Marz an das Amt fur Berufsbildung, weiter. Die Klassenlehrperson informiert die Schulleitung s o-
wie die Rektorin, den Rektor der gemeindlichen Schule iber den Ubertritt am Ende des 2. Sekun-
darschuljahres (Kurzzeitgymnasium) bzw. des 3. Sekundarschuljahres.

2 Gultig ab 1. August 2019.


https://zg.ch/de/bildung/bildungssystem/unterricht/beobachtungs-beurteilungsunterlagen
https://zg.ch/de/bildung/bildungssystem/unterricht/beobachtungs-beurteilungsunterlagen

(D) Abklarungstest fiir kantonale Mittelschulen

Schilerinnen und Schiler, die die Zuweisung an eine kantonale Mittelschule nicht erhalten haben,
haben die Mdglichkeit, einen Abklarungstest zu absolvieren. Mit diesem Test kann eine Schilerin,
ein Schiler prifen, ob die Nicht-Zuweisung gerechtfertigt ist. Der Test ist nicht als Aufnahmepru-
fung konzipiert.

Voraussetzungen fiir die Zulassung

— Die Schdlerin, der Schiler besucht in allen Niveaufachern das Niveau A;
— Die Schilerin, der Schiler weist
— fiir einen Ubertritt ins Kurzzeitgymnasium: im 1. Semester der 2. bzw. der 3. Sekundarklasse
eine Erfahrungsnote von mindestens 4.80 aus.
— fiir einen Ubertritt an die FMS oder WMS: im 1. Semester der 3. Sekundarklasse eine Erfah-
rungsnote von mindestens 4.50 aus.

Sofern die Schilerin, der Schiiler am Abklarungstest teilnimmt, ist sie bzw. er wahrend des Abkl a-
rungstests vom Schulunterricht in der Gemeinde dispensiert.

Anmeldung

Die Anmeldung zum Abklarungstest fur das Kurzzeitgymnasium, die Wirtschaftsmittelschule und
Fachmittelschule erfolgt bis spatestens 20. Marz online durch die Erziehungsberechtigten.
Der Anmeldung sind folgende Dokumente beizulegen:

— Kopien der Zeugnisse der 1. und 2. Sekundarklasse bzw. der 2. und 3. Sekundarklasse;

— Kopien der von der Klassenlehrperson ausgeflillten Beobachtungs- und Beurteilungsunterlagen
der 1. und 2. Sekundarklasse bzw. der 2. und 3. Sekundarklasse;

— ausgefllltes Formular Erfahrungsnote.

Einladung

Die Schiilerinnen und Schiiler werden von der Ubertrittskommission 1l schriftlich zum Abklarungs-
test eingeladen. Im Schreiben werden Zeit, Ort, Ablauf und weitere Hinweise kommuniziert. Orga-
nisiert und koordiniert wird der Abklarungstest durch die Ubertrittskommission Il. Der Abklarungs-
test findet Ende Marz bzw. anfangs April statt.

Stoffumfang

Der Abklarungstest umfasst:

—  fiir Schiilerinnen und Schiiler der 2. Sekundarklasse (Ubertritt ins Kurzzeitgymnasium): den
Unterrichtsstoff der ersten drei Semester der Sekundarschule.

—  fiir Schiillerinnen und Schiiler der 3. Sekundarklasse (Ubertritt ins Kurzzeitgymnasium, die FMS
oder WMS): den Unterrichtsstoff der ersten funf Semester der Sekundarschule.

Das Anmeldeformular und der detaillierte Stoffumfang finden sich auf der Website des Amts fur
Mittelschulen und Padagogische Hochschule («Ubertritt in die kantonalen Mittelschulen»).

Zuweisungsentscheid

Die Ubertrittskommission Il entscheidet schliesslich aufgrund der Ergebnisse beim Abklarungstest
sowie aufgrund der weiteren Vorakten Uber die Zuweisung. Sie stellt den Erziehungsberechtigten


https://iform.zg.ch/iform/pub/AMH/start.do?generalid=AMH_AnmAbklSekMS
https://zg.ch/de/bildung/bildungssystem/uebertritte

den beschwerdefahigen Entscheid schriftlich bis spatestens Mitte Mai zu. Bei Bedarf besteht die
Maoglichkeit zur Einsichtnahme in den Abklarungstest.

Rechtsmittel

Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Schulgesetzes und des Ver-
waltungsrechtspflegegesetzes. Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen nach der Mitteilung
Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist zu richten an:

Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug.

(E) Aufnahmepriifung an lehrbegleitende Berufsmaturititsschule

Zulassung

Schiilerinnen und Schiiler, welche die Voraussetzungen fiir einen priifungsfreien Ubertritt in eine
lehrbegleitende Berufsmaturitatsschule nicht erfiillen, kdnnen eine Aufnahmeprifung absolvieren.
Es bestehen keine Zulassungskriterien. Die Anmeldung zur Aufnahmeprifung kann somit unab-
hangig von der Erfahrungsnote und von der Niveaueinteilung erfolgen.

Anmeldung

Die Erziehungsberechtigten sind fur die Anmeldung zur Aufnahmeprifung verantwortlich. Die An-
meldung erfolgt durch die Zustellung des ausgefiillten Anmeldeformulars bis spatestens Ende Marz
vorzugsweise per E-Mail an berufsmaturitét@zg.ch oder per Post an Amt fur Berufsbildung, Cha-
merstrasse 22, 6301 Zug.

Das Amt fur Berufsbildung prift die Vollstandigkeit der Anmeldung und leitet diese an die entspre-
chende Berufsmaturitatsschule weiter.

Einladung

Schulerinnen und Schiler, die sich zur Aufnahmeprifung angemeldet haben, erhalten von der Be-
rufsmaturitatsschule eine schriftliche Bestatigung mit dem Prifungsdatum und, ungefahr drei Wo-
chen vor der Prifung, eine Einladung mit Zeiten und Informationen. Fur die Durchfihrung der Auf-
nahmeprifung ist die entsprechende Berufsmaturitdtsschule verantwortlich. Die Prufung findet je-
weils im Mai statt.

Stoffumfang

Die Aufnahmeprifung erstreckt sich tGber den Schulstoff der ersten funf Semester der Sekundar-
schule des Kantons Zug in den Fachern Mathematik, Deutsch, Franzdsisch und Englisch.


mailto:berufsmaturität@zg.ch

Entscheid

Die entsprechende Berufsmaturitatsschule kommuniziert die Ergebnisse der Aufnahmeprifung mit
dem auf diesen Ergebnissen basierenden Entscheid tber die Aufnahme an eine lehrbegleitende
Berufsmaturitatsschule schriftlich, ca. 14 Tage nach der Aufnahmeprifung.

Bei Bedarf besteht die Mdglichkeit zur Einsichtnahme in die Aufnahmeprufung.

Rechtsmittel

Gegen die Notengebung bei der Aufnahmepriifung sowie gegen alle tbrigen Entscheide, die auf
Noten basieren, kann bei der Leitung der Berufsmaturitédtsschule innert 20 Tagen Einsprache er-
hoben werden.

Gegen Verfiigungen und Einspracheentscheide, die nicht endgliltig sind, kann bei der Volkswirt-
schaftsdirektion innert 20 Tagen Beschwerde erhoben werden.

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug.
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Informationen zum Ubertrittsverfahren
Diese Informationsschrift sowie weitere
Informationen zum Ubertrittsverfahren

sind online unter zg.ch/uebertritte abrufbar.

Informationen zum Bildungssystem
Unter zg.ch/schulsystem (deutsch)

und zg.ch/schools (englisch) wird

das zugerische Schulsystem Ubersichtlich
und verstandlich dargestellt (inkl. Grafik
«Bildungssystematik»).

Fragen zum Ubertrittsverfahren

Bei Fragen zum Verfahren wenden sich
Erziehungsberechtigte sowie Schilerinnen

und Schuler bitte zuerst an die Klassenlehrperson.

Links in PDF-Version
Blaue Schreibweise = Internet-Link


https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/inhalte-uebertrittsverfahren-primarstufe-sekundarstufe-i/informationsbroschuere-eltern
http://www.zg.ch/uebertritte
http://www.zg.ch/schulsystem
https://zg.ch/de/bildung/bildungssystem/ueberblick#schoolsystem
https://zg.ch/dam/jcr:80f3f969-4034-41f4-91a6-84c049cd8c80/bildungssystematik-2020-WEB%20(1).pdf

